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|Srfiktifiif£ glätter für Bie Prrkftatt
mit Befoitberer BerücEficbtigung ber

Hitîift im $atibmerf.
§erau$gegeben unter SSBitotrEung fcfjwetzerifcher

Sbnfttjanbtoerfer uttb SedjntEer
non pnüer #£r.K-ial'ôtitgljiiufett.

Drgira für Me ßfftidlrti |uMiMbnttt iicß fdjt»el|. tömtrlrmröi».
DfftZieEeS unb obligatorifdjeS Drgan beê Slargainfcben ®d>miebe= unb 2BagnenneifterBereinë.

©rfdjetnt je ©amStagS ttitb foftet per Quartal- gr. 1. 80, per Sat)r gr. 7. 20.

gnferate 20 ©tê. per lfpalttge fSetitzeile, bei größeren Stufträgen
entfprecbfcw4e.it Olabatt.

8ärfd), &ett 16. SSBtti 1896.

Pi4nf;tu| : ^ößet fliegt uov (bott ber gRantt int Arßeitsßitter,
ber reiche gSüfjtggänger uoiter litet.

$erïmnbêmefett.

Sie Selegtertenberfatum«
lung BeS îantanaleu ©ewerBe-
DerbanBeS Slargau, bie in
Brugg tagte, ftellte ein 3tegu=
latib für bte ßebrlingSprüfungen
auf unb befchloh nach Stnprung

eines Referates bon $errn Signer bon Starau über bie

bbligatorifcfjen BerufSgenoffenfchaften, es
fei bem befßrberlichen ©rlajj eines BunbeSgefepeS zum ©djup
beS föanbWerEer* unb ©ewerbeftanbeS ju rufen.

Set Streif ber Bauarbeiter in Biel ift beigelegt
Werben. aille fÇorbernngen ber Slrbeiter finb bewcEigt, bon
fiimtltchen Baumeifiern ift bie UebereinEnnft unterzeichnet unb
auch bie Arbeiter haben legten SonnerStag bormittag bie
Beenbigung beS ©treiES erEiärt. Slm SHittwoch Eonnte bie
Slrbeit wieber aufgenommen Werben. Sie hauptfächltchften
Beftimmungen ber llebereinEunft finb: lOftünbige Slrbeit?zeit;
Sohn für SfttneurS 35—45 ©tS., für geübte Eftaurer 45
bis 55 ©tS., für weniger geübte 35—45 ©tS., §anblanger
32—40 ©ts., Bftafierburfdfjen 22—30 ©tS. per ©tnnbe.
Sßeniger ßeifiungSfähige foEen nach llebereinEunft bezahlt
Werben, immerhin im EEinimum 25 ©tS. ©ine ltebergeit=
ftnnbe wirb zu obigen Slnfägen bezahlt, Weitere Uebergeit=
arbeit mit 25 ißroz. gufdjlag. Arbeiten im SBaffer werben
je nach ber Slrt ber Slrbeit unb Jahreszeit mit 50 ©tS. bis
1 St- Sufdjlag per Sag bezahlt. Sie SluSzahlung finbet

aBe 14 Sage ftatt. 3e nach llebereinEunft Eönnen 1—3-
Sage Secompt gemacht werben. Sie Sauer ber lieberein«
Eunft ift auf ein 3ahr feftgefept mit nachheriger breimonat=
lieber Sünbigung. ©amtliche ©tretEenben foEen wieber etn»

gefieEt werben. ÜElan Wirb aEgemein sufrteben fein, bah bte

SlrbeitSeinfieEung beenbigt ift. Ser ©treif ber föanblanger
bauerte oier, berjenige ber SDtanrer brei SBodjen. hoffen Wir,
bah baS gute ©inoernehmen nun wieber hergefteflt Werbe..

£rn. ©roferat Etetmann gebührt für fein Bemühen ber befte

SanE; ift eS boch feinem Stuftreten gugufc^retben, bah eine:

©inigung erzielt werben Eonnte.

ßohnbeweguug ber ©pengier itt Bafel. 3n Bafel
haben bie ©peng'ergefeüen eine ßohnbewegung in ©zene
gefegt. Sie Efieifter wiefen ihre fÇorberungen zurücf, ba fie
nicht mit einer anonpmen ßohnfommiffion unterhanbeln woEen.

$ur Regelung be§ <SuBmiffton§ltiefett§.
(Sîorrefponbenz.)

(25) ©in mit 101 Unterzeichneter brachte in ber lepten
Kummer biefeS BIctteS eine intereffante 3ufammenfteflung
bon §ßchft« unb EJtinbefbSlngeboten bei öffentlichen ©üb»
miffionen. Sie bort angeführten Sifferenzen ftnb aEerbingS
höchft merEwürbig. SDlan foEte wtrElich nicht für möglich
halten, bah bei ber gleichen Strbeit Sßretfe berlangt werben,
bie bis z« 100 % »ort einanber abweichen. 3a, felbft ber
Sifferenzenbnrchfihnitt, ber bei ca. 50 % BeS BllnbeftangeboteS
fteht, ift noch überrafchenb. Unb ba gewifc bei ©ubmiffionen
niemanb überforbert unb ba wahr ift, bah öfters erfte unb
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Praktische Kliitter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

ànfthándwerker und Techniker
von Walter Kenn-Vslöinghausen.

Organ fir die ofizieileu Publikàeu des schweift Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarganischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, Per Jahr Fr. 7. 20.

Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechlèàn Rabatt.

Zürich, den 1«. Mai 18S6.

Wchmspruch: Köyer steht vor Gott der Wann im Arbeitskittel)
Als der reiche Müßiggänger voller Hitel.

Verbandswesen.

Die Delegiertenversamm-
lung des kantonalen Gewerbe-
Verbandes Aargau, die in
Brugg tagte, stellte ein Regn-
lativ für die Lehrliugsprüfungen
auf und beschloß nach Anhörung

eines Referates von Herrn Rechner von Aaran über die

obligatorischen Berufsgenossenschaften, es
sei dem beförderlichen Erlaß eines Bundesgesetzes zum Schutz
des Handwerker- und Gewerbestandes zu rufen.

Der Streik der Bauarbeiter in Viel ist beigelegt
Worden. Alle Forderungen der Arbeiter sind bewilligt, von
sämtlichen Baumeistern ist die Uebereinkunft unterzeichnet und
auch die Arbeiter haben letzten Donnerstag vormittag die
Beendigung des Streiks erklärt. Am Mittwoch konnte die
Arbeit wieder aufgenommen werden. Die hauptsächlichsten
Bestimmungen der Uebereinkunft sind: 10stündige Arbeitszeit;
Lohn für Mineurs 35—45 Cts., für geübte Maurer 45
bis 55 Cts., für weniger geübte 35—45 Cts., Handlanger
32—40 Cts., Pflasterburschen 22—30 Cts. per Stunde.
Weniger Leistungsfähige sollen nach Uebereinkunft bezahlt
werden, immerhin im Minimum 25 Cts. Eine Ueberzeit-
stunde wird zu obigen Ansätzen bezahlt, weitere Ueberzeit-
arbeit mit 25 Proz. Zuschlag. Arbeiten im Wasser werden
je nach der Art der Arbeit und Jahreszeit mit 50 Cts. bis
1 Fr. Zuschlag per Tag bezahlt. Die Auszahlung findet

alle 14 Tage statt. Je nach Uebereinkunft können 1—3
Tage Decompt gemacht werden. Die Dauer der Ueberein-

kunft ist auf ein Jahr festgesetzt mit nachheriger dreimonat-
licher Kündigung. Sämtliche Streikenden sollen wieder ein-
gestellt werden. Man wird allgemein zufrieden sein, daß die

Arbeitseinstellung beendigt ist. Der Streik der Handlanger
dauerte vier, derjenige der Maurer drei Wochen. Hoffen wir,
daß das gute Einvernehmen nun wieder hergestellt werde..

Hrn. Großrat Reimann gebührt für sein Bemühen der beste

Dank; ist es doch seinem Auftreten zuzuschreiben, daß eine
Einigung erzielt werden konnte.

Lohnbewegung der Spengler in Basel. In Basel
haben die Speng ergesellen eine Lohnbewegung in Szene
gesetzt. Die Meister wiesen ihre Forderungen zurück, da sie

nicht mit einer anonymen Lohnkommission unterhandeln wollen.

Zur Regelung des Suvmisstonswesens.
(Korrespondenz.)

(25) Ein mit 101 Unterzeichneter brachte in der letzten
Nummer dieses Blattes eine interessante Zusammenstellung
von Höchst- und Mindest-Angeboten bei öffentlichen Sub-
misstonen. Die dort angeführten Differenzen find allerdings
höchst merkwürdig. Man sollte wirklich nicht für möglich
halten, daß bei der gleichen Arbeit Preise verlangt werden,
die bis zu 100 °/g von einander abweichen. Ja, selbst der
Differenzendurchschnitt, der bei ca. 50°/„ des Mindestangebotes
steht, ist noch überraschend. Und da gewiß bei Submissionen
niemand überfordert und da wahr ist, daß öfters erste und
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foltbe Käufer unter ben SJteiftbietenben auftreten, îo tft
eg gewift göcgfte Sett, baft gegen btefeë Stiftern ber fßret§=
gerunterreiftung grant gemalt wirb. Senate foil gier auf
bte Storiette aufmerffam gemalt werben, welcge logtfcéierweife

öon ben obltgatortfdgen Sterufggenoffenfcgaften nadg bem Stiftern
Scgeibegger erwartet werben fönnen.

SBir gewärtigen guüörberft ben.Stnwanb, baft beffere
Sterufëbilbung bte ftärffte (Garantie gegen btefe in ber legten
Stummer aufgebecften SJÏiftftûnbe biete, — baft freiwiüige
®enoffénfcgaften zur Stefeittgung biefer llebel p grüubeu feien
u. f. w. Ilm bieg furjer ©anb p entfräften, mögen gier
einige SBorte bon Seite 10 ber Scgeibegger'fdgen 33rocgnre
Slufnagme finben. Sort geiftt es: „®8 Hingt ganz fcgön
nnb Woglwottenb, wenn nn§ bie ©erren Sgeorettfer über bie

freie ^Bereinigung nnb Konfolibternng ber Sterufggenoffen zur
gemeinfamen SBagrung ber SBerufgintereffen Storträge galten.
SBer aber in ber Sacge feine Srfagrung hinter ficg gat, bem

werben biefe Smpfeglungen göcgfteng ein ztoeibeutigeS Slcgfel»

ZUifen abnötigen. Senn über folgen ßegren ftegt ber

©runbfag, baft ein erfolgreiches, gemeinfameg ©anbeln ogne
Si8ziplin unb baft bie Slufrecgtergaltung ber St8ziplin ogne
SJtacgt unb Kompetenz Singe ber Unmöglidgfeit finb."

Sieg finb gewift triftige ©rünbe ber Sinfügrung ob!i=

gatorifcger Berufggenoffenfdgaften. S8 wäre benfelben mög-
lieg, fonberbar ntebrige greife auf igre ©ntftegung zu Prüfen
unb bemjenigen, bem fie angeboten werben, in bielen gälten
bie Singen zu öffnen, Kaum lägt ficg ein wtrffamereg SJtittet

gegen ben äBareufcgwinbel unb bte baraug entftegenben üblen
golgen für bie egrlicge Konfurrenz erfinnen. Serlei SßreiS=

unterbietungen, wie fie un§ in ber legten Stummer biefeS
33latteg üorgefügrt würben, finb bann nur megr fcgwer benf=

;bar, jene gätte auggenommen, in welcgen bie bittigen Offerenten
ben Stacgweig erbringen, bag igre Sinridgtungen ober beffere
IBerecgnungen erlauben, bei aller Soiibitöt bie beanftanbeten
niebrigen Streife zu forbern. SBer btefen Stacgwetg erbringen
hann, bem mug natürlich freie S3agn geiaffen Werben.' SDtan

fiegt jebocg ein, bag biefer StacgweiS nur in feltenen gälten
möglich fein bürfte. Sinf btefe SBeife fönnte eine Siegelung
ber greife erzielt Werben.

Slber nicht bieg eine Streigregelung lägt ficg bon biefem
Sgfteme erwarten, fonbern eg würbe aucg ber Sirbett nnb
beruflieg richtigen Slugfügrung berfelben megr Slufmerffam*
fett zugewenbet. SJtit ben obligatortfegen Sterufggenoffen*
fegaften finb Scgunbpreife unb SfSfufchertnm a n cg g t n f i eg t »

lieg ber fßribat Submtffionen am beften zu be=

fämpfen. Unb bie SJtiftftänbe im gefamten Submiffiongwefen
fönnen in fetner anberen SBeife zutreffenber unb grünblicger
befeitigt, werben. 0. D;

Wtit?' unb SteferttttgSübcrtrügungeK.
(9lnttlid)e DriginaI=2JtitteiIungen.)

K a t g o I. Siregenbau S3 u <g 8. Sämtlicge Slrbeiten
würben ben ©ebr. 33eufcg in 33utgg übertragen.

Sie Srftellung ber eifernen S3rücfe in
Stubenborf würbe an SJtabörin, Scgmieb, in Stubenborf
bergeben.

Sgalfperre Saming. Sie Srftellung ber Sgal*
fperre SaminS ift an girma Saftg n. Sie., Stanunternegmer,
in Srtng .übertragen werben.

S3 e ft u g I u n g ber KirdgeStufenen (©raubünben).
Staul Stieli, Scgreinermeifter, Stalg=Stlag.

fêleftrotedjnifôe unb eteftrodjemifdje

Sie ©lüglautpenfrage. Sie im Sagre 1894 auf bem

SSerbanbgtage beutfeger SIeftrotecgnifer in ßeipztg bon ber

SSereinigung ber Vertreter bon SIeftrizitätgwerfen gewäglte
Kommiffion zur Unterfucgnng ber ©lüglampenfrage, welcge

auf bem legten, im 3agrel895in SJHhtcgen abgehaltenen 3Ser=

banbStage S3ericgt erftattete, gat biefen Sericgt nunmegr
beröffentlicgt. gm Slnfcgluft hieran gab am SJÜttwodg,
29. Slpril 1896 ©err 81. gteifeggaefer, Seilgaber ber ®Iüg=
lampenfabrif gteifeggaefer u. Sie., SreSben#iefcgen, in einem

bom elefrotedinifcgen Serein SJiüncgen beranftalteten 3Sortrag§=
abenb weitere aaSfügrticge SJtitteitnngen. Sie Stagen über
eteftrifege ©tüglampen gaben ficg zu einer gerabezu brennenb

geworbenen Sageifrage zugefpigt. Sntfprecgenb bem ®oms

miffionberiegt fann ficg ber JBortragenbe ber SJteinung niegt
berfegtiefeen, bag bei ben genügen greifen bie Qualität ber

©tüglampen megr zu Wünfcgen übrig taffe, at§ eg im
gntereffe ber Stuëbreitnng beg eteftrifegen Sicgteg ber gatt
fein foflte. @8 finb bie fßreife unter ein Stibean gefnnfen,
ba§ aucg fotdgen gabrifanten, beren tBeftreben nur auf bie

ßiefernng beg SSeften gerichtet ift, nicht immer geftattet, fo
ftreng unb forgfüttig zu fortieren, als eg igren eigenen
SBünfcgen entfpriegt. Sie ©rünbe giefür liegen einmal in
einer gerabezu fribolen Sßteiggerabfegung einzelner girmen,
bann aber aucg in ber fatfegen Sluffaffung beg fßublifumg,
möglicgff bittig zu laufen. 8ll§ ob „gut unb billig" immer
beifammen fein fönnte! Stiegt in ber mangelhaften §er»
ftettung ber ©lüglampen liegt bie allgemein beflagte 3lbnagme
ber Qualität begrünbet, bielmegr in erfter ßinie in ber

§erabfegung beg Stromberbrancgg ber ©tüglampen. SBögrenb
bie alten Sbifonlampen fecgS big 12 SBatt pro StormaI=

ferze Snergieberbraucg zagten, werben heute ßampen bon
brei big bier SBatt geliefert, fo baft ficg biefe ßampen im
Strom auf bte öälfte big auf ein Srittel ber frügeren
Untergaltnnggfoften fietten. @g ift bieg ein grofter 2Sorteil
beg gentigen gabrifateg, ber leiber non ben Sonfumenten
entWeber gar nicht ober nur auënagmgWetfe berücffiigttgt
wirb. Stiegt bie ßampe, welcge am lüngften geilt, ift bie

befte, wie weite Greife gente fälfcgltcg nocg annegmen,
fonbern biejenige, welcge mit Wenig Strom 400—700
Stnnben gnteë Sicht gibt. Segr unflug, Weil unöfonomifcg,
erfegeint eg, bie ßampen big zum Srlöfcgen brennen zu
laffen. gft igre ßicgtftürfe um 20—25®/o gegenüber ber

urfprünglicgen gefnnfen, fottte fte überhaupt niegt megr
benugt werben. $u einer falfcgen ^Beurteilung ber ©lüglampen
fügrt überbieg eine Steige anberer gaftoren. Sunäcgft werben
bie ßampen bielfacg niegt am richtigen fßlage eingeftettt, fo
baft fie entWeber zu Wenig ßiegt geben ober zu rafeg aug=

brennen. Slucg bie fegwanfenbe Stromzufügrung, Wie fie
bei Sinzelanlagen, atfo bei folegen 8lnlagen, bie niegt an
Sentralen angefgloffen finb, nnoermeiblicg ift, megren bie

klagen niegt minber, als bieg bnreg mangelhafte, zu Htapp
in ber Kraftanlage unb im ßeitunggutaterial bemeffene

Stnlagen gefegtegt, ganz S« fegtoeigen üon bem fcglimmen
Kapitel: llnzuöerläffigfeit ber SJteftinftrumente, SSoltmeter ac.

Sem pofitiüen Seil beg Kommiffiongbericgteg, beftegenb in
Slnfftettung oon Stormalbeftimmungen für ßieferungen bon

©lüglampen, zoüte ber Stortragenbe allgemeine ünerfennnng.
IBon ignen erwartet er eine SSefferung ber gegenwärtigen
SSergältniffe, weil biefen SSebingungen nur auf ber SSafig

befferer Sßreife entfprocgen werben fann. ®g werben bie

gabrifanten wieber in bie ßage fommen, gut zu fortieren, eg

werben ficg bie Konfumenten bureg ben Smpfang gleicgmäftiger
SBare bei etwag gögeren Streifen beffer ftetten unb zufriebener
Werben, alg bieg bigger ber gatt gewefen ift.

SerfdtebeueS.
Sltbettëloftgleit nnb Slrbeitënacgweig. lieber biefe grage

Beröffentlicgt foeben ber Schweizer, ©ewerbeoeretn alg XIV.
©eft ber „©ewerblicgen geitfragen" (Kommiffiongberlag
Étidgel unb Sücgter, Sern, SPreiS gr. 1.—) SSeridgt unb

©utaegten an bag SdgWeizer. Snbnftriebepartement, auf
©runb ber bom Scgweiz. ©ewerbeoeretn beranftalteten bieg»

bezüglichen Srgebungen. Ser SSerfaffer beg Sericgteg, ©err
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solide Häuser unter den Meistbietenden auftreten, so ist
es gewiß höchste Zeit, daß gegen dieses System der Preis-
herunterreißung Front gemacht wird. Deshalb soll hier auf
die Vorteile aufmerksam gemacht werden, welche logischerweise
von den obligatorischen Berufsgenossenschaften nach dem System
Scheidegger erwartet werden können.

Wir gewärtigen zuvörderst den. Einwand, daß bessere

Berufsbildung die stärkste Garantie gegen diese in der letzten
Nummer aufgedeckten Mißstände biete, — daß freiwillige
Genossenschaften zur Beseitigung dieser Uebel zu gründen seien

u. s. w. Um dies kurzer Hand zu entkräften, mögen hier
einige Worte von Seite 10 der Scheidegger'schen Brochure
Aufnahme finden. Dort heißt es: „Es klingt ganz schön
und wohlwollend, wenn uns die Herren Theoretiker über die

freie Vereinigung und Konsolidierung der.Berufsgenossen zur
gemeinsamen Wahrung der Berufsinteressen Vorträge halten.
Wer aber in der Sache seine Erfahrung hinter sich hat, dem

werden diese Empfehlungen höchstens ein zweideutiges Achsel-
zucken abnötigen. Denn über solchen Lehren steht der
Grundsatz, daß ein erfolgreiches, gemeinsames Handeln ohne
Disziplin und daß die Aufrechterhaltung der Disziplin ohne
Macht und Kompetenz Dinge der Unmöglichkeit sind."

Dies sind gewiß triftige Gründe der Einführung obli-
gatorischer Berufsgenossevschaften. Es wäre denselben mög-
lich, sonderbar niedrige Preise auf ihre Entstehung zu prüfen
und demjenigen, dem sie angeboten werden, in vielen Fällen
die Augen zu öffnen. Kaum läßt sich ein wirksameres Mittel
gegen den Warenschwindel und die daraus entstehenden üblen
Folgen für die ehrliche Konkurrenz ersinnen. Derlei Preis-
unterbietungen, wie fie uns in der letzten Nummer dieses

Blattes vorgeführt wurden, find dann nur mehr schwer denk-

Kar, jene Fälle ausgenommen, in welchen die billigen Offerenten
den Nachweis erbringen, daß ihre Einrichtungen oder bessere

Berechnungen erlauben, bei aller Solidität die beanstandeten
niedrigen Preise zu fordern. Wer diesen Nachweis erbringen
ckann, dem muß natürlich freie Bahn gelassen werden. Man
steht jedoch ein, daß dieser Nachweis nur in seltenen Fällen
möglich sein dürfte. Auf diese Weise könnte eine Regelung
der Preise erzielt werden.

Aber nicht bloß eine Preisregelung läßt sich von diesem

Systeme erwarten, sondern es würde auch der Arbeit und
beruflich richtigen Ausführung derselben mehr Aufmerksam-
keit zugewendet. Mit den obligatorischen Berufsgenossen-
schaften find Schundpreise und Pfuschertum auch Hinsicht-
lich der Privat-Submissionen am besten zu be-

kämpfen. Und die Mißstände im gesamten Submissionswesen
können in keiner anderen Weise zutreffender und gründlicher
beseitigt, werden. 0. IX

Arbeits- und Lieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Kathol. Ktrchenbau Buchs. Sämtliche Arbeiten
wurden den Gebr. Beusch in Buchs übertragen.

Die Erstellung der eisernen Brücke in
Bubendorf wurde an Madörin, Schmied, in Bubenvorf
vergeben.

Thal sperre Tamins. Die Erstellung der Thal-
sperre Tamins ist an Firma Casty u. Cie., Bauunternehmer,
in Trins übertragen worden.

Bestuhlung der KircheNvfenen (Graubünden).
Paul Vieli, Schreinermeister, Vals-Platz.

Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.
Die Glühlampenfrage. Die im Jahre 1894 aus dem

Verbandstage deutscher Elektrotechniker in Leipzig von der

Vereinigung der Vertreter von Elektrizitätswerken gewählte
Kommission zur Untersuchung der Glühlampenfrage, welche

auf dem letzten, im Jahre 1895 in München abgehaltenen Ver-
bandstage Bericht erstattete, hat diesen Bericht nunmehr
veröffentlicht. Im Anschluß hieran gab am Mittwoch,
29. April 1896 Herr A. Fleischhacker, Teilhaber der Glüh-
lampenfabrik Fleischhacker u. Cie., Dresden-Pieschen, in einem

vom elekrotecbnischen Verein München veranstalteten Vortrags-
abend weitere ausführliche Mitteilungen. Die Klagen über
elektrische Glühlampen haben sich zu einer geradezu brennend

gewordenen Tagesfrage zugespitzt. Entsprechend dem Kom-
missionbericht kann sich der Vorwagende der Meinung nicht
verschließen, daß bei den heutigen Preisen die Qualität der

Glühlampen mehr zu wünschen übrig lasse, als es im
Interesse der Ausbreitung des elektrischen Lichtes der Fall
sein sollte. Es sind die Preise unter ein Niveau gesunken,
das auch solchen Fabrikanten, deren Bestreben nur auf die

Lieferung des Besten gerichtet ist, nicht immer gestattet, so

streng und sorgfältig zu sortieren, als es ihren eigenen
Wünschen entspricht. Die Gründe hiefür liegen einmal in
einer geradezu frivolen Preisherabsetzung einzelner Firmen,
dann aber auch in der falschen Auffassung des Publikums,
möglichst billig zu kaufen. Als ob „gut und billig" immer
beisammen sein könnte! Nicht in der mangelhaften Her-
stellung der Glühlampen liegt die allgemein beklagte Abnahme
der Qualität begründet, vielmehr in erster Linie in der

Herabsetzung des Stromverbrauchs der Glühlampen. Während
die alten Edisonlampen sechs bis 12 Watt pro Normal-
kerze Energieverbrauch zeigten, werden heute Lampen von
drei bis vier Watt geliefert, so daß sich diese Lampen im
Strom auf die Hälfte bis auf ein Drittel der früheren
Unterhaltungskosten stellen. Es ist dies ein großer Vorteil
des heutigen Fabrikates, der leider von den Konsumenten
entweder gar nicht oder nur ausnahmsweise berücksichtigt
wird. Nicht die Lampe, welche am längsten hält, ist die

beste, wie weite Kreise heute fälschlich noch annehmen,
sondern diejenige, welche mit wenig Strom 490—790
Stunden gutes Licht gibt. Sehr unklug, weil unökonomisch,
erscheint es, die Lampen bis zum Erlöschen brennen zu
lassen. Ist ihre Lichtstärke um 29—25°/<> gegenüber der

ursprünglichen gesunken, sollte fie überhaupt nicht mehr
benutzt werden. Zu einer falschen Beurteilung der Glühlampen
führt überdies eine Reihe anderer Faktoren. Zunächst werden
die Lampen vielfach nicht am richtigen Platze eingestellt, so

daß sie entweder zu wenig Licht geben oder zu rasch aus-
brennen. Auch die schwankende Stromzuführung, wie sie

bei Einzelanlagen, also bei solchen Anlagen, die nicht an
Centralen angeschlossen find, unvermeidlich ist, mehren die

Klagen nicht minder, als dies durch mangelhafte, zu knapp
in der Kraftanlage und im Leitungsmaterial bemessene

Anlagen geschieht, ganz zu schweigen von dem schlimmen

Kapitel: Unzuverlässigkeit der Meßinstrumente, Voltmeter zc.

Dem positiven Teil des KommisstonsberichteS, bestehend in
Aufstellung von Normalbestimmungen für Lieferungen von
Glühlampen, zollte der Vortragende allgemeine Anerkennung.
Von ihnen erwartet er eine Besserung der gegenwärtigen
Verhältnisse, weil diesen Bedingungen nur auf der Basis
besserer Preise entsprochen werden kann. Es werden die

Fabrikanten wieder in die Lage kommen, gut zu sortieren, es

werden sich die Konsumenten durch den Empfang gleichmäßiger
Ware bei etwas höheren Preisen besser stellen und zufriedener
werden, als dirs bisher der Fall gewesen ist.

Verschiedenes.

Arbeitslosigkeit und Arbeitsnachweis. Ueber diese Frage
veröffentlicht soeben der Schweizer. Gewerbeverein als XIV.
Heft der „Gewerblichen Zeitfragen" (Kommissionsverlag
Michel und Büchler, Bern, Preis Fr. 1.—) Bericht und

Gutachten an das Schweizer. Jndustriedepartement, auf
Grund der vom Schweiz. Gewerbeverein veranstalteten dies-

bezüglichen Erhebungen. Der Verfasser des Berichtes, Herr
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